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Samstagszuschlag zurück 
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Deshalb: Mitglied werden! Jetzt! 
VöD / Krankenhäuser 

KA nimmt Einigung bei 
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

e Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hat die Eini-
ng bei der Erhöhung der Samstagszuschläge im TVöD / Bereich Kran-
nhäuser zurückgenommen. Laut Einigung zwischen den Gewerkschaften 
b und ver.di mit der VKA vom 24. Juni 2019 sollten die Samstagszu-
hläge in der Zeit von 13 bis 21 Uhr ab dem 1. Juli 2019 auf 20 % der Stun-
nvergütung (Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe) steigen. Der dbb ist 
ch wie vor der Ansicht, dass die Refinanzierung durch die Kassen abge-

chert ist und besteht weiterhin auf seiner Forderung nach der Erhöhung 
s Samstagszuschlags. 

ie Tarifeinigung vom 24. Juni 2019 sah eine Erklärungsfrist bis zum 30. Sep-
mber 2019 vor. Diese hatten die Arbeitgeber verlangt, weil sie noch in ihrem 
chgruppenausschuss Krankenhäuser über die Refinanzierung durch die Kran-
nkassen diskutieren wollten. Da nach Arbeitgeberansicht die Refinanzierung 
r erhöhten Samstagszuschläge nicht geklärt bzw. durch den Gesetzgeber nur 
zureichend gesichert ist, hat der VKA-Fachgruppenausschuss die Annahme 
s Ergebnisses zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. Darüber wurden die Gewerk-
haften informiert. 
leichzeitig bietet die Arbeitgeberseite an, diese Thematik im Rahmen einer Ge-
mteinigung zusammen mit der immer noch ausstehenden Regelung zur Ein-
chnung er Pausen in die Arbeitszeit bei Wechselschicht in Krankenhäusern zu 
geln.  

rsprünglich vereinbarte Regelung 
b dem 1. Juli 2019 sollte der Zuschlag für die Arbeit an Samstagen zwischen 
 und 21 Uhr von aktuell 0,64 Euro pro Stunde auf 20 % des Stundenentgelts 
gehoben werden. Das sollte – anders als im allgemeinen Teil des TVöD – 
ch für Beschäftigte, die Samstagsarbeit in Schicht- oder Wechselschicht leis-

n gelten.  

inrechnung der Pausen bei Wechselschicht 
ber die Einrechnung der Pausen in die Arbeitszeit bei Wechselschichtarbeit soll 
s Ende des Jahres 2019 verhandelt werden. 

Wir kämpfen für die Mitglieder unserer Fachgewerkschaften! 
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Dienst.
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
achgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den 
eschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
ützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im 
alle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
erzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in die 

urchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 

er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist 
e Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über 
lugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 

itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
bb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
ereits in der Einkommensrunde 2018 hatten die Gewerkschaften mit der VKA 
e Aufnahme von Tarifverhandlungen zur Erhöhung des Samstagszuschlags so
ie zur Einrechnung der Pausen in die Arbeitszeit bei Wechselschichtarbeit ver-
nbart. Voraussetzung war jedoch, dass die Refinanzierung durch die Kranken-
ssen geklärt ist. Das ist mit den erfolgten gesetzlichen Neuregelungen gesche
n. 
 allgemeinen Teil des TVöD ist der Samstagszuschlag schon immer auf  
 % des Stundenentgelts festgelegt. Auch die Pausenzeiten werden nach dem

lgemeinen Teil bei Wechselschichtarbeit in die Arbeitszeit eingerechnet. 
sofern sollen mit diesen Verhandlungen die Beschäftigten der Krankenhäuser 
dlich so behandelt werden, wie alle anderen Beschäftigten im öffentlichen 


